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BISHERIGE AUSGABEN
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AUTOREN UND
INTERVIEWPARTNER
5.1 – Team

5.2 – Bisherige Interviewpartner (Auswahl)

Moritz Bleibtreu
Schauspieler

Harald Terpe
Die Grünen

Lucas Gregorowicz
Schauspieler

Mila Jansen
Hash Queen

SXTN
Musiker

Ed Borg
Delta 9 Labs

Mark Williams
�)�L�U�H�Á���\���&�(�2

Plusmacher
Musiker

Trettmann
Musiker

André Schulz
BDK-Bundesvorsitzender

Paddy Schmidt
Chefredakteur

Mr. José
Grow-Experte

Steffen Dietrich
BTM-Anwalt

Matthieu Lambert
Grafi k

Chuck Lore
DIY-Experte

Thomas Hohler
Finanzexperte

Jörg Auf dem Hövel
Satire

Lorenz Minks
Gesellschaft

Light Addict
Grow-Innovator
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ANZEIGEN PRINT
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ANZEIGEN WEB

1/1 Seite
20 cm x 26 cm

20 cm x 26 cm 20 cm x 26 cm

1.400 €

2.000 €1.750 €

U2/U3
Umschlag

innen

U4 
Umschlag

außen

460 €

350 €

700 €

460 €

350 €

2/1 Seite, 40 cm x 26 cm

1/3 Seite hoch 
6,67 cm x 26 cm

1/4 Seite quer
20 cm x 6,5 cm

1/2 Seite quer
20 cm x 13 cm

1/3 Seite Box
13,33 cm x 13 cm

1/4 Seite Box
10 cm x 13 cm

1/2 Seite hoch 
10 cm x 26 cm

1/3 Seite quer 
20 cm x 8,67 cm

1/6 Seite
6,67 cm x 13 cm

Bitte umlaufend 3 mm Beschnitt beachten und mind. 5 mm Abstand inhaltsrelevanter Elemente zum Formatrand wahren. 

Alle Preise sind Nettopreise. Zahlung Ausgabe für Ausgabe. Bei Vorauszahlung einer Jahresbuchung 2 % Rabatt.

Alle Preise gelten für einen 
Buchungszeitraum von
6 Ausgaben (12 Monate).

Bei Buchung von 
3 Ausgaben (6 Monate)
+ 8 % auf den Listenpreis.

Bei Buchung von 
1 Ausgabe (2 Monate)
+ 15 % auf den Listenpreis.

700 €

2.400 €

460 €

230 €

Pageviews: +100.000 pro Monat
Besucherprofi l (via Google Analytics) 

79 %  Handy/Tablet, 21 %  Desktop
85 %  DE, 10 %  AT, 4 %  CH
21 %  weiblich, 79 %  männlich
37 %  18-24 Jahre
36 %  25-34 Jahre
16 %  35-44 Jahre
  9 %  45-64 Jahre
   2 %  65+ Jahre

Banner 
(Rotation mit bis zu fünf
 weiteren Werbekunden)                                    

Partnerlink

www.highway-magazin.de
A

A = Top Banner (730 Pixel x 90 Pixel)
B = Premium Banner (360 Pixel x 120 Pixel)
C = Big Banner (360 Pixel x 180 Pixel)
D = Partnerlink

B

C

D

Banner 12 Monate 6 Monate

Top 1.999 € 1.299 €

Premium 1.499 € 999 €

Big 999 € 699 €

12 Monate 6 Monate

899 € 499 €

Info: Partnerlink
• Wertvoller Google-Backlink
• Wunschtext (bis zu 35 Zeichen)
• Keine Rotation
• Immun gegen Adblocker 
• Einblendung auf allen Seiten 
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Alle Preise pro Ausgabe
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AUF FACEBOOK
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WERBEPARTNER (AUSWAHL)

Besucherprofi l
80 %  DE, 11 %  AT, 4 %  CH 
18 %  weiblich, 82 %  männlich
43 %  18-24 Jahre
37 %  25-34 Jahre
12 %  35-44 Jahre
  8 %  45+ Jahre 

Beispiel-Posts inkl. Interaktions- und Reichweitenzahlen 

+ 38.000 Likes

Deutschlands führendes Cannabismagazin

Facebook-Statistik vom 16.4.2018
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Facebook-
Sponsoring
auf Anfrage!
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DATEN & FAKTEN

Verlag
Four Twenty Solutions GmbH
Obergrünewalderstr. 3
42103 Wuppertal

Vertreten durch:
Paddy Schmidt,
Matthieu Lambert

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister.
Registergericht: Amtsgericht 
Wuppertal
Registernummer: 
HRB 26729
Umsatzsteuer-ID-Nr.: 
DE301741241

Chefredakteur
Paddy Schmidt

Kontakt
Telefon: 
+49 (0)202 37909957
E-Mail: 
mail@highway-magazin.de

Bankverbindung
Four Twenty Solutions GmbH
Credit- und Volksbank Wuppertal
IBAN: 
DE75 3306 0098 0419 3300 19
BIC: GENODED1CVW

Format
200 mm x 260 mm,
Rückendrahtheftung

Druck
Papier Umschlag: 
150 g/m²
Papier Inhalt: 
70 g/m²

Auflage
20.500 Exemplare 
pro Ausgabe

Verkaufspreis
Deutschland: 2,60 €
Österreich: 2,99 €
Schweiz: 4,20 SFr 
E-Paper: 1,89 €

Erscheinungsweise
Zweimonatlich

Verbreitung
Kioske und 
Fachgeschäfte in
Deutschland,
Österreich,
Schweiz
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AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für Werbung im Cannabismagazin Highway

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder meh-
rerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstiger Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung. Erteilte Anzeigenaufträ-
ge werden erst dann verbindlich, wenn sie durch 
den Verlag per Brief, Fax oder E-Mail schriftlich 
bestätigt oder veröffentlicht wurden. Mündliche, 
fernmündliche und elektronische Aufträge gelten, 
wie vom Verlag schriftlich bestätigt, als verein-
bart, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb von 
48 Stunden nach Zugang der Auftragsbestätigung 
dieser schriftlich widerspricht.

2. Im Zweifel sind Anzeigenaufträge innerhalb 
eines Jahres abzuwickeln. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf  einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb ei-
nes Jahres abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird. Bei Abschlüssen ist der 
Auftraggeber befugt, innerhalb der Jahresfrist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

3. Rechtsverbindliche Erklärungen gegenüber 
dem Verlag bedürfen der Schriftform. Eine Stor-
nierung des Auftrages ist nur bis 14 Tage vor 
Anzeigenschluss möglich. Bei rechtzeitiger Stor-
nierung hat der Auftraggeber eine Stornogebühr 
von 35 % des Bruttoauftragswerts zu zahlen. Bei 
nicht rechtzeitiger Stornierung ist der volle Auf-
tragswert gemäß Auftragsbestätigung zur Zah-
lung fällig.

4. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 
Auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preis-
liste sind für jeden Auftrag maßgebend. Bei Än-
derung der Preise treten die neuen Bedingungen 
auch für Abschlüsse nach einer jeweils vom Ver-
lag zu treffenden Regelung in Kraft. Auf  Wunsch 
liefert der Verlag mit der Rechnung einen Anzei-
genbeleg. Kann ein Beleg nicht beschafft werden, 
tritt an seine Stelle eine rechtverbindliche Be-
scheinigung des Verlags über die Veröffentlichung 
der Anzeige.

5. Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Bei Überschreitung der 
im Terminplan festgelegten Daten für die Über-
sendung der Unterlagen kann keine Gewähr für 
Erscheinen und eine einwandfreie Wiedergabe 
übernommen werden. Bei verspäteter Anliefe-
rung von Motiven, die im Rahmen eines Jahres-
abschlusses gebucht wurden, wird ein dem Verlag 
vorliegendes Motiv verwendet. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Für 
Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlun-
gen übernimmt der Verlag keine Haftung.

6. Der Verlag gewährleistet die übliche Druck-
qualität im Rahmen der durch die Druckvorlage 
gegebenen Möglichkeiten. Sind etwaige Mängel 
bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, 
sondern werden diese erst beim Druckvorgang 
deutlich, hat der Auftraggeber bei ungenügen-
dem Abdruck keine Ansprüche. Kosten für die 
Anfertigung bestellter Druckunterlagen, Matern 
und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen. Die Pflicht zur Aufbewahrung der 
Druckunterlagen endet einen Monat nach Er-
scheinen der jeweiligen Anzeige.

7. Der Auftraggeber hat bei Abdruck einer An-
zeige, die nicht der vertraglich geschuldeten Be-
schaffenheit bzw. Leistung entspricht, Anspruch 
auf  Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem prozentualen 

Verlag erforderlich, trägt der Auftraggeber die 
Kosten des Abdrucks nach Maßgabe des jeweils 
gültigen Anzeigentarifs.

13. Beilagenverträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und 
deren schriftliche Bestätigung des Verlags bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufma-
chung beim Leser den Eindruck eines Bestand-
teils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Der Verlag ist grundsätzlich nicht 
verpflichtet, die Inhalte der Werbeform zu prü-
fen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

14. Der Auftraggeber hat auch rückwirkend 
Anspruch auf  den seiner tatsächlichen Abnah-
me von Anzeigen innerhalb einer Jahresfrist 
entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn 
der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, der 
aufgrund der Preisliste von vornherein zu ei-
nem Nachlass berechtigt.

15. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht er-
füllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so 
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächli-
chen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten.Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf  höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlags beruht.

16. Im Fall höherer Gewalt erlischt jede Ver-
pflichtung des Verlags auf  Erfüllung von Auf-
trägen und Leistung von Schadensersatz. Ins-
besondere wird kein Schadensersatz für nicht 
veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffent-
lichte Anzeigen geleistet.

17. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen 
durch höhere Gewalt (z. B. Arbeitskampfmaß-
nahmen, Beschlagnahmung und dergleichen) 
hat der Verlag Anspruch auf  volle Bezahlung 
der veröffentlichten Anzeigen, auch wenn die 
Druckschrift verspätet erscheint, sofern die 
Aufträge mit 80 % der Auflage der vorange-
gangenen Ausgabe erfüllt sind. Geringere Leis-
tungen sind nach dem Tausender-Seitenpreis 
gemäß der im Tarif  genannten Auflage zu be-
zahlen.

18. Aus einer Auflagenminderung entsteht nur 
dann ein Anspruch auf  Preisminderung, wenn 
eine Auflagenhöhe zugesichert ist und diese 
bei einer Auflage von bis zu 50.000 Exempla-
ren um mehr als 20 %, bzw. bei einer Auflage 
von über 50.000 Exemplaren um mehr als 15 % 
sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preismin-
derungs- und Schadensersatzansprüche ausge-
schlossen, wenn der Verlag den Auftraggeber 
vom Absinken der Auflage so rechtzeitig in 
Kenntnis gesetzt hat, dass dieser seinen Auftrag 
stornieren konnte. Eine Stornogebühr fällt in 
diesem Fall nicht an.

19. Werbungsmittlern und Werbeagenturen 
werden Anzeigen zum Grundpreis und mit 15 
% vom Netto-Grundpreis provisioniert. Die 
vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf  
an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.

20. Mündliche Vereinbarungen, Bedingungen 
und Fristen müssen schriftlich durch den Verlag 
bestätigt werden.

21. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten sinngemäß auch für Werbeschaltungen auf  
Webseiten und in Apps des Verlags.

22. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder 
mehrerer Bestimmungen dieser AGB wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand für 
beide Teile ist, soweit gesetzlich zulässig, der 
Sitz des Verlags.

Ausmaß, in dem die Anzeige beeinträchtigt wur-
de. Der Verlag haftet nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Schadensersatzansprüche sind der 
Höhe nach auf  das gemäß Auftragsbestätigung 
zu zahlende Entgelt beschränkt. Reklamationen 
beim Mehrfach-Auftrag müssen bis zum An-
zeigenschluss der auf  die beanstandete Anzeige 
folgenden Ausgabe geltend gemacht werden, bei 
einer einzelnen Anzeige innerhalb von vierzehn 
Tagen nach Rechnungserhalt. Reklamationen bei 
nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen 
eines Jahres ab Beginn der gesetzlichen Verjäh-
rungsfrist geltend gemacht werden.

8. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine 
Gewähr geleistet, außer der Auftraggeber hat 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon 
abhängig gemacht. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag oder 
Kunden mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht. Hiermit erklärt sich der Auftragge-
ber ausdrücklich einverstanden. Die durch den 
Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung des Verlags genutzt und weiterverar-
beitet werden.

9. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu zahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preislis-
te gewährt. Hat der Auftraggeber seinen Sitz im 
Ausland, ist der Verlag berechtigt, Vorauszahlung 
zu verlangen.

10. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, etwa begründeten Zweifeln 
an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers, ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weite-
rer Anzeigen ohne Rücksicht auf  ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und vom Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne 
dass hieraus dem Auftraggeber Ansprüche gegen 
den Verlag erwachsen. Bei Zahlungsverzug ist der 
Verlag nach erfolgter Nachfristsetzung berechtigt, 
unter Belastung aller Rabatte vom Vertrag zu-
rückzutreten. Bei Konkursen und Zwangsverglei-
chen entfällt jeglicher Nachlass.

11. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Bei-
lagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitli-
chen Grundsätzen des Verlags abzulehnen. Dies 
gilt auch für Aufträge, die bei Annahmestellen 
oder bei Vertretern aufgegeben werden.

12. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen 
ein. Der Auftraggeber haftet für alle Folgen und 
Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere 
aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Be-
stimmungen oder Vorschriften, aus dem Inhalt 
der Anzeigen durch deren Abdruck und Streuung 
ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen. Der Auf-
traggeber wird dem Verlag sämtliche Schäden, 
einschließlich etwaiger erforderlicher Rechts-
verteidigungskosten, ersetzen. Ist die Veröf-
fentlichung einer Gegendarstellung durch den 
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